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Antwort: 

 

Die Fragen werden wegen des Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet. 

 

Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (GBA) führt gegen die Festge-

nommenen – ein mutmaßliches Mitglied und einen Unterstützer der ausländischen ter-

roristischen Vereinigung „Islamischer Staat (IS)“ – ein Ermittlungsverfahren. Weitere 

Einzelheiten hierzu ergeben sich aus den Presseerklärungen des GBA Nummer 8 vom 

19. März 2024 und Nummer 10 vom 20. März 2024, auf die Bezug genommen wird. 

Die Erteilung näherer Auskünfte zur Beantwortung der Fragestellungen muss zum jet-

zigen Zeitpunkt allerdings unterbleiben und kann auch nicht in eingestufter Form erfol-

gen. Denn trotz der grundsätzlichen verfassungsrechtlichen Pflicht, Informationsan-

sprüche des Deutschen Bundestages und einzelner Abgeordneter zu erfüllen, tritt hier 

nach sorgfältiger Abwägung der betroffenen Belange im Einzelfall das Informationsinte-

resse des Parlaments hinter dem berechtigten Geheimhaltungsinteresse zum Schutz 

der laufenden Ermittlungen zurück. Eine Auskunft zu Erkenntnissen aus dem Ermitt-

lungsverfahren würde konkret weitergehende Ermittlungsmaßnahmen erschweren oder 

gar vereiteln; aus dem Prinzip der Rechtsstaatlichkeit folgt daher, dass das betroffene 

Interesse der Allgemeinheit an der Gewährleistung einer funktionstüchtigen Straf-

rechtspflege und Strafverfolgung hier Vorrang vor dem Informationsinteresse genießt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 


